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Die Umwandlung von Stiftungen 
In der anwaltlichen Praxis mit Spezialisierung Stiftungs- und Gemeinnützigkeitsrecht kommt es immer häufiger zu Anfragen und Mandaten, die die Veränderung einer Stiftung und deren Konsequenz bis hin zur vollständigen Umwandlung zum Inhalt haben.
Gemeint sind Umstrukturierungen, die über die Veränderung mittels Satzungsänderungen hinausgehen.
Die drei häufigsten Arten der Umwandlung sind die Umwandlung

1. einer treuhänderischen Stiftung in eine rechtsfähige Stiftung,
2. einer rechtsfähigen Stiftung in eine treuhänderische Stiftung,
3. einer öffentlich – rechtlichen in eine Stiftung privaten Rechts.
Zu 1.
Diese Art der Veränderung ist von den drei vorgestellten häufigsten wohl die „einfachste“ in ihrer Umsetzung, sie sollte, sofern dies absehbar ist, bereits in der Stiftungssatzung zu einem bestimmten Zeitpunkt oder Status der Stiftung (Vermögenshöhe) vorgesehen werden. 
Sollte jedoch der Wille zur Umwandlung erst im Laufe der Zeit konkretisiert worden sein, ist es, wie bei anderen Vertragsänderungen der Zivilrechts auch (z.B. Aufhebungsvertrag Arbeitsverhältnis) notwendig, dass sich die Vertragspartner (Treugeber – Treuhänder) einig werden.
Eine Kündigung des Treuhandvertrages ist nicht ohne Weiteres möglich, da diese Verträge in der Regel auf unbestimmte Dauer geschlossen werden und, sofern keine erhebliche Verfehlungen des Treuhänders vorliegen, eine Kündigung aus wichtigem Grund nicht in Betracht kommt.

Zu 2. 

Diese Art der Umwandlung kann sich anbieten, wenn der Vorstand der rechtsfähigen Stiftung sich nicht mehr in der Lage sieht, den Stiftungszweck dauerhaft umzusetzen. Etwa weil durch Versterben der Stifter die „treibende“ Kraft mit allen zur Umsetzung des Zweckes notwendigen Kontakten (etwa Ausstellung von Exponaten der Stiftung/Stifter) wegfällt und ein Treuhänder dies zu ersetzen im Stande ist.
Zunächst ist vor der Umsetzung der Umwandlung die Satzung zu prüfen, die idealiter diese Möglichkeit bereits vorsieht. Andernfalls  sollte die Bestimmung zur Auslösung der Stiftung geprüft werden, diese sollte nicht nur vorsehen, dass die Auflösung dann möglich ist, wenn „die Verwirklichung des Stiftungszwecks nicht mehr möglich ist“, dies wird eher selten der Fall sein. Hier ist die Formulierung hilfreich „wenn sich die Verhältnisse seit Errichtung der Stiftung wesentlich geändert haben“. 
In jedem Fall ist die Abstimmung mit der Stiftungsaufsicht und dem Finanzamt unter juristischer Begleitung herbeizuführen, die Umwandlung muss vom Stifterwillen und vom Vorstand getragen sein.

Zu 3.

Zunehmend sieht die öffentliche Hand Vorteile in der Privatisierung, wie beispielsweise die Herbeiführung größerer Flexibilität oder auch die „Risikominimierung“ öffentlicher Haushalte, die für defizitäre oder finanziell angespannte Einheiten nicht weiter ein zu stehen bereit ist.
Tatsächlich zeigt die Erfahrung, dass die durch eine Umwandlung erreichte Steigerung der Handlungsspielräume die finanzielle Situation vormals öffentlich rechtlicher Stiftungen wesentlich verbessern kann.

Gemäß § 7 Abs. 1 Satz 2 Bundeshaushaltsordnung ist die öffentliche Hand seit 1993 verpflichtet zu prüfen, inwieweit staatliche Aufgaben durch Entstaatlichung erfüllt werden können.
Durch den so genannten in den Verfassungen geregelten Vorbehalt des Gesetzes ist es notwendig, dass öffentlich-rechtliche Stiftungen, die auf Bundes- und Landesebene nur durch Gesetz errichtet werden, durch ein weiteres Gesetz aufgelöst und umgewandelt werden, auf kommunaler Ebene muss der Konstitutionsakt (Ratsbeschluss) gleichfalls durch ein Pendant „rückabgewickelt“ werden.

Der Finanzminister muss auf Bundes- und Landesebene in die Umwandlungsakte mit einbezogen werden, die Landesstiftungsgesetze beziehen sich auf Stiftungen privaten Rechts, wenngleich sich auch hier Regelungen und somit Anhaltspunkte zu den Voraussetzungen der Umwandlung ableiten lassen.
Schließlich muss auch hier die Regelung in der Stiftungssatzung zur Auflösung berücksichtigt werden, möglicherweise ist erst nach einer Satzungsänderung die weitere Umsetzung durchführbar.

Die Vorschriften der §§ 87 i.V.m. 46 – 53 BGB finden analoge Anwendung, so wird die Vermögensübertragung zwischen der aufzulösenden und neu zu errichtenden Stiftung zum Schutz der Gläubiger ein zusätzliches, jedoch lösbares Problem.
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